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6 KOSTEN 

Die Kosten werden erst später ermittelt 
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Anhang 2: Situation inkl. Schleppkurven 
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Anhang 3: Kantonale Vorprüfung, Schreiben Amt für 
Raumplanung vom 20. August 2010 



 



Rheinstrasse 29 
Postfach 
CH - 4410 Liestal 

Telefon 061 552 59 33 
Telefax 061 552 69 82 

 

Bau- und Umweltschutzdirektion 
Kanton Basel-Landschaft  
 
Amt für Raumplanung 

     

Die Bau- und Umweltschutzdirektion erreichen Sie vom Bahnhof Liestal aus in 5 Gehminuten (Richtung Kantonsbibliothek). Die 
Bushaltestelle „Kantonsspital“ der Linien 70 und 78 befindet sich direkt vor dem Haus. 

Datei: Mut-ZPS-SPS-Eifeld.doc 

Ortsplanung 
Andreas Güntert 
andreas.guentert@bl.ch 
Tel. direkt: 061 552 55 87 

Gemeinderat Gelterkinden 
4460 Gelterkinden 

Reg.Nr.  45.05.10/50/65 
GK-Nr.  10.34543/E 
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Liestal, 14. September 2010 

 

GEMEINDE GELTERKINDEN: 
MUTATION ZONENPLAN UND STRASSENNETZPLAN SIEDLUNG IM BEREICH 
"ERSCHLIESSUNG EIFELD", KANTONALE VORPRÜFUNG  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben uns mit Brief vom 2. Juni 2010 die oben genannten Pläne zur Vorprüfung 
eingereicht. Wir danken Ihnen, dass Sie uns Gelegenheit gegeben haben, dazu Stellung zu 
nehmen. Die Prüfung hat Folgendes ergeben:  
 
Mutationspläne 
 
In den Mutationsplänen sind nur die geänderten Planinhalte farbig darzustellen und 
dementsprechend in den rechtsverbindlichen Inhalt aufzunehmen. Auf die Pläne, die die 
neuen Inhalte in einer Übersicht orientierend darstellen, ist in den Beschluss- und 
Genehmigungsplänen zu verzichten. Im Übrigen beinhalten diese falsche Planinhalte 
(Radroute, Haltestellen nicht rechtsverbindlich).  
Im Weiteren stellen wir fest, dass es sich beim Plan mit den Bau- und Strassenlinien lediglich 
um eine Studie handelt. Im Beschluss- und Genehmigungsexemplar müssen Planinhalt und 
Legende entsprechend geändert werden. Insbesondere sind keine kommunalen Beschlüsse 
auf Kantonsstrassenareal möglich. 
 
 
Umzonung in Wohn-/Geschäftszone 
 
Störfallvorsorge: 
 
Die von der Umzonung betroffenen Parzellen liegen im Nahbereich der risikorelevanten 
Bahnlinie Basel-Olten. Durch die geplante Umnutzung von der Gewerbezone G1 in eine 
Wohn- und Geschäftszone werden Projekte mit einer erhöhten Personendichte möglich. In 
einem solchen Fall muss zwingend die Risikorelevanz des neuen Nutzungspotentials 
anhand der Planungshilfe "Koordination Raumplanung und Störfallvorsorge" geprüft werden 
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und das Sicherheitsinspektorat schriftlich informiert werden. Je nach Situation sind die 
weiteren Abklärungen nach dem Ablaufschema zu vollziehen. 
 
 
Uferschutz: 
 
Durch das umzuzonende Areal fliesst das Rickenbächli (öffentliches Gewässer, Gewässer 
Nr. 24.70), das zu gewerblichen Zwecken genutzt wurde. Da diese Nutzung durch die 
bevorstehende Umnutzung und Entfernung der Gewerbegebäude aufgegeben wird, 
verändert sich die Situation des Gewässers und es besteht die Möglichkeit, das Rickenbächli 
und seine Ufer aufzuwerten (Ausdolung, Anlegen von Uferböschungen). Gemäss Artikel 21 
der Wasserbauverordnung ist der Raumbedarf für Gewässer in der Richt- und 
Nutzungsplanung festzulegen. Als Vollzugshilfe legte das Bundesamt für Wasser und 
Geologie in Zusammenarbeit mit weiteren Bundesämtern den minimalen Raumbedarf der 
Fliessgewässer fest (Schlüsselkurven). Dabei stellt die Schlüsselkurve zur Gewährleistung 
des Hochwasserschutzes und der ökologischen Funktionen ein Minimum dar. Daher sind 
gemäss § 29 RBG und § 13 RBV entlang des Rickenbächlis beidseitig Uferschutzzonen 
auszuscheiden, die der Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der ökologischen 
Funktionen dienen.  
Im Übrigen ist im Planungsbericht die aktuelle und die zukünftige Situation des Rickenbächlis 
unter raumplanerischen und ökologischen Gesichtspunkten zu beurteilen und zu 
beschreiben.  
 
 
Lärm-Empfindlichkeitsstufen: 
 
Im Rahmen von Umzonungen ist die Zuordnung der Empfindlichkeitsstufen (ES) 
unvoreingenommen, also ohne Präjudiz der bestehenden ES und nach den objektiven 
Kriterien der Lärmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986 gemäss Artikel 43 
vorzunehmen. Hiernach muss für den gesamten Perimeter der Mutation die ES II zugeordnet 
werden, da in Wohn-/Geschäftszonen (WG-Zonen) nur Wohnen und wenig störende 
Betriebe als Nutzung zugelassen sind. Ausserdem sind die Kriterien für eine Aufstufung der 
WG-Zone in die ES III entlang der Bahnlinie nicht erfüllt. Es ist daher sinnvoll, wenn 
gleichzeitig auch die nördlich und nordöstlich angrenzenden Parzellen, die in der WG-Zone 
mit ES III liegen, der ES II zugewiesen werden. Im Rahmen der Ortsplanungsrevision ist dies 
dann zwingend. 
 
 
Mutation Strassennetzplan 
 
Die geplante Erschliessungstrasse ab der Rickenbacherstrasse gilt als Neuanlage und muss 
gemäss Artikel 7 LSV die Planungswerte einhalten. Die Einhaltung dieser Werte ist in einem 
Lärmgutachten nachzuweisen. 
 
 
Bau- und Strassenlinien 
 
Im Bereich des Rickenbächlis ist die Strassenbaulinie gemäss Plankorrektur wegzulassen. 
Die Rickenbacherstrasse ist eine Kantonsstrasse und somit ist die projektierte Gemeinde-
strassenbaulinie zu entfernen (siehe Planeintrag)  
Ausserdem ist die Detailgestaltung der Überquerung des Rickenbächlis mit dem 
Geschäftsbereich Wasserbau des Tiefbauamtes frühzeitig abzusprechen. 
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Redaktionelle Bemerkungen/Korrekturen 
 
- In allen Plänen sollte das Rickenbächli angeschrieben werden. 
- Sofern zwischen neuer Erschliessungsstrasse und der Freihaltezone mit naturnaher 

Bewirtschaftung Restflächen entstehen, sind diese der Freihaltezone zuzuweisen. 
 
 
Planungsbericht 
 
Mit dem Antrag zur Genehmigung der Zonenvorschriften hat die Gemeinde gemäss § 31 
Absatz 4 RBG dem Regierungsrat den nach Bundesrecht vorgeschriebenen Planungsbericht 
einzureichen hat. Dabei ist Folgendes speziell zu beachten: 
- Der Planungsbericht liegt im Entwurf bei der Beschlussfassung der Planung durch die 

Einwohnergemeindeversammlung vor und wird öffentlich aufgelegt. Der Bericht ist aber 
nicht Bestandteil des Beschlusses. 

- Bevor die Planung dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, erfolgt die 
Ergänzung des Berichtes insbesondere zu folgenden Aussagen: 
• zu allfälligen Änderungen aufgrund von Anträgen aus der Gemeindeversammlung, 
• zu Einsprachen und deren Behandlung, 
• zu allfälligen geringfügigen Änderungen, 
• zu Änderungen, die zwischen Vorprüfung und Genehmigungsantrag erfolgt sind. 

- Der Planungsbericht ist vom Gemeinderat als sein Bericht an die Genehmigungsbehörde 
zu verabschieden (Unterschrift).  

 
 
Digitale Daten 
 
Die den Zonenplänen zugrunde liegenden digitalen Daten sind gemäss Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 1784 vom 2. November 2002 vor dem Gemeindebeschluss dem Amt für 
Raumplanung zur Vorprüfung einzureichen und müssen auch bei der Genehmigung 
vorliegen. Die Daten sind in INTERLIS gemäss den im Internet publizierten aktuellen 
Datenmodellen einzureichen. Zurzeit liegen verbindliche Datenmodelle vor für Zonenplan, 
Teilzonenplan, LES-Plan, Strassennetzplan sowie Bau- und Strassenlinienplan.  
 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
AMT FÜR RAUMPLANUNG 
Kreisplaner 
 
 
 
Andreas Güntert 
 
 
Kopie: - Planteam S, Sissacherstrasse 20, 4460 Gelterkinden 

- per e-Mail: SIT, TBA; Intern: LZ, NL, RI 
  
 
Beilagen: - Plan mit Korrekturen bei Baulinien (nur Planungsbüro) 

- Satz Vorprüfungsakten 
 




